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Vertreibung volkerrechtliche ewertung

Am nde des /weiten Weltkrieges wurden Millionen Deutsche A4US den
deutschen Ostgebieten 1n den renzen des Deutschen Reiches VO

171937 SOWI1E Aaus der Freien Stadt Danzig vertrieben un: ihr VermO-
SCH wurde kontfisziert.: Allein zwolf Millionen Menschen fanden Auft-
nahme 1n den damaligen Westzonen Deutschlands, A4aUS$ denen ann 1949
die Bundesrepublik Deutschland entstand. Gerechterweise I1US$5

wähnt werden, 4SS nıcht alle 1m Sinne des Wortes „vertrieben“ wurden,
sondern viele auch geflüchtet sind och eiıne Rückkehr, die selten VCeTI-

sucht wurde, wurde nıcht erlaubt, sondern endete regelmäfßig mI1t der
Ausweisung.

Ich selbst wurde in Breslau geboren un W arlr bis 1949 1in sowjetischer
Gefangenschaft. Als ich zurückkam, WAar meıline Mutter, die bis Oktober
1946 m1t den Geschwistern 1n uUunNnserer Wohnung 1in Breslau verblieb,
ach Niedersachsen ausgesiedelt. Meıin Vater W ar A4US britischer Gefan-
genschaft ebentfalls dahin SCZOHCN.

Man sieht diesem Beispiel, 4aSsSs CS ohl zutreftend 1st, alle Perso-
nenNn mI1t einem solchen Schicksal dem Begritff „Vertriebene“
sammenzufassen, W1€e das 1mM „Bundesvertriebenengesetz“! geschieht.

Noch heute wird 6S als orofße Leistung gewürdigt, A4Sss 065 gelang, diese
Millionen Vertriebenen 1n die Bevölkerung und Gesellschaft integrie-
BFF aut die besondere Entwicklung 1in der DD  Z annn 1er nıcht einge-
SaAaNSCH werden un Aass S1e selbst ın hervorragender Weise Zu WAe-
derautbau des zerstorten Deutschlands beitrugen.

Heute gültig 1n der Fassung VO (Bundesgesetzblatt (BGBI.) I, 829)
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Hintergrund der Vertreibung W alr die Tatsache, 4SSs 1m Ergebnis des
/ weiten Weltkrieges die deutschen Ostgebiete sowjetische un:!
polnische Verwaltung kamen un auf der Konterenz VO Potsdam 1mM
August 1945 (zwischen den USA, Großbritannien un der 5Sowjetunion,
Frankreich PrAt spater bei) vereinbart wurde, diese Gebiete nicht als Teil
der sowjetischen Besatzungszone betrachten. Die endgültige Grenz-
regelung sollte spater auf einer Friedens-
konterenz erfolgen. In Abschnitt jE3! Das Potsdamer Abkommen sah eine
des Potsdamer Abkommens wurde Überführung der verbliebenen
gleichzeitig testgelegt, AasSss eıne „Über- deutschen Bevölkerung oder “on Be-
führung der 1n diesen Gebieten verblie- völkerungsteilen ın „ordnungsgemäd-
benen deutschen Bevölkerung der VO ßer UN) humanitarer Weıise“ V“OT,

Bevölkerungsteilen“ ach Deutschland
durchgeführt werden musse und 4SSs 1eSs 1n „ordnungsgemäfßer un
humanitärer Weise“ erfolgen habe Abgesehen davon, C ertrei-
bung un Flucht diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange 5}
bedeutete 1es praktisch die Ausweisung der deutschen Bevölkerung A4aUS

den Ostgebieten des Deutschen Reiches ın den renzen VO 1937 un:
aUuUs der Freien Stadt Danzig. Nur Rande se1l angemerkt: das Potsda-
INCeT Abkommen spricht VO Polen, der Tschechoslowakei U Ungarn,
WenNn CS die Ausweisung A4US den deutschen Ostgebieten behandelt, ob-
ohl das Abkommen selbst die Frage der Grenzregelung einer Friedens-
konferenz vorbehält, das territoriale Schicksal dieser deutschen Gebiete
also och nıcht entschieden Wa  — Dies erfolgte erst mMI1t dem „Zwei-plus-
Vier-Vertrag“

UÜber die völkerrechtliche Bewertung der Vertreibung 1St je] geschrie-
ben un: gestritten worden.? Der Streit begann schon eım Charakter des
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Potsdamer Abkommens, dem ZW AAar die Siegermächte, also die Alliier-
ten, nıcht jedoch Deutschland beteiligt Wal, gelegentlich WAal davon die
Rede, Deutschland habe 1n Potsdam keinen Talleyrand gehabt.

Völkerrechtlich wurde argumentiert, habe sich e1ım Potsdamer
Abkommen einen Vertrag Lasten ritter gehandelt, weshalb Gr

völkerrechtswidrig sel Tatsächlich handelte sich eın Regierungs-
1abkommen der Dieger- und Besatzungsmächte und unterlag den Regeln
des Kriegsvölkerrechts. Zumindest heute wird die Ausweisung SaNzZCIK
Bevölkerungsgruppen als Vertreibung der Austreibung, auch als Mas-
SCI'IZWQ.HgSWQ.HCICI'1ng (enforced massmigration) eingestuft un als
völkerrechtswidrig beurteilt. Jedoch wird VOIL allem polnischerseits
iımmer wieder darauf verwıesen, Aass 1945 eine solche Völkerrechts-
Oroch nıcht vegeben habe Wirklichkeitsnäher erscheint die Auftfas-
SUNg, W1e€e S1e VOT allem Gottfried Zieger vertrat, der 1n der Massenauswe!li-
SUNs einen Verstofß das Selbstbestimmungsrecht erblickte“* Dieser
Aspekt 1ST VOTLT allem eshalb praktisch, weil das Selbstbestimmungsrecht
ach allgemeiner Auffassung das Recht auft Heimat als immanenten Be-
standteil beinhaltet un eın Rückkehrrecht 1n die angestammte Heimat
bewirkt, ungeachtet der OFT 1n der Zwischenzeit vollzogenen politi-
schen und bevölkerungspolitischen Entwicklung. Verständlicherweise
verbinden heute viele Vertriebene un: deren Nachkommen mı1t dem
Beitritt solcher Länder W1€e Polen, TIschechien und Ungarn ZUHT: Euro-
paischen Gemeinschaft die Hoffnung, sich wieder 1n ihrer Heimat @-

derzulassen.®
Massenauswe1isung “oOon angestammter Über die völkerrechtliche Bewertung
Bevölkerung beinhaltet einen Verstofß der Vertreibung 1mM eigentlichen Siınne

das Selbstbestimmungsrecht. wird heutzutage nıcht mehr gestrıtten.
Vielmehr hat sich die Auseinanderset-

ZUNg dahin verlagert, einer allgemeinen moralischen und politischen
Anerkennung des begangenen Unrechts gelangen. Wäiährend 1es sSe1-
tens Polens erfolgt 1St un! die heute 1n Polen ebende deutsche Minder-
elıt als solche anerkannt 1St, wird mıiı1ıt Tschechien och arüber gestrit-
[CH,; weil dieses Land sich VO den ZENANNLECN BeneS-Dekreten, die Zur

Vgl Gottftried Zieger, Gebietsveränderung und Selbstbestimmungsrecht, 1n: Das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage, hrsg. VO Dieter Blumenwitz und
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Vgl austührlich (Jtto Kimminich, Das Recht auf die Heımat, LECUu bearb und CI W,

Aufl., öln 1989

174



Ausweilsung der Sudetendeutschen und ZUr Kontfiskation deren Eıgen-
t{Uums führte, nıcht otftfiziell distanzieren ll Grofße Anstrengungen
ternımmt VOT allem der Bund der Vertriebenen, 1n Berlin eın Mahnmal
und eın Zentrum Vertreibungen einzurichten. Juristisch geblieben
1St VOT allem der Streit die konfiszierten Vermögenswerte.

och wichtiger scheint mMI1r die hinter der Vertreibung liegende Pro-
blematik der Grenzregelung, WwW1e€e S1€e m1t dem „Zwei-plus-Vier-Vertrag“
1990 eriolgte,

IV

Zweitellos handelt N sich bei den Festlegungen 1mM „Zwei-plus-Vier-
Vertrag“” völkerrechtlich verbindliche Regelungen. Jedoch darf INnan

dabei nicht außer cht lassen, 4asSss sich bei den A4UsSs der deutschen
Vereinigung ausgeklammerten deutschen Ostgebieten solche han-
delt, die auf dem Wege der Annexion anderen Staaten zugeschlagen WU[I-

den Wiährend sich bei der Vereinigung der Territorien der rüheren
Bundesrepublik, der DD  Z und Berlins zweitelsftrei einen Akt der
Selbstbestimmung andelt, 1Sst 1eSs hinsichtlich der deutschen Ostgebiete
nicht der Fall, weil 6S aZu eines besonderen Selbstbestimmungsaktes
der Betroffenen edurft hätte. Vom Standpunkt des Selbstbestimmungs-
rechtes andelt sich bezüglich der deutschen Ostgebiete also elne
Ersatzlösung, WwW1e€e S1Ce 1n der internationalen Praxis üblich 1st (vgl
Südtirol). Dies hat ZUrTF Folge, 4ass das Selbstbestimmungsrecht insotern
tortbesteht un sich territorial autf die deutschen Ostgebiete und (3
nal auf die Deutschen konkretisiert, die heute als Vertriebene (und deren
Nachkommen) 1mM wiedervereinigten Deutschland ihren Wohnsitz ha-
ben der als deutsche Minderheit 1ın diesen Gebiete leben.® Angesichts
der völkerrechtlich bindenden Festlegungen 1m „Zwei-plus-Vier-Ver-
D  trag wird sich die Wirkung dieses Rechts VOT allem auf das Recht auf die
Heimat beschränken. Dennoch stärkt die Fortgeltung des Selbstbestim-
mungsrechts natürlich die Position dieser Deutschen erheblich.

Vgl Wolfgang Seiffert, Die Vertrage 7zwischen Deutschland und seinen Ööstlichen ach-
barn, öln 1994
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